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Abb. 8: Industriefußboden aus Beton im Bereich eines Lagers 

Kunstharzestriche und Kunststoffverguss-
böden sind einerseits Beläge, die sich 
zum Erneuern schadhafter Böden (Abb. 9)

eignen, andererseits sind sie auch gut 
flächendeckend auf Estrich bzw. Beton auf-
zubringen.

Abb. 9: Schadhafter Fußboden, mit Kunstharz repariert  
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Die Rutschhemmung wird durch Zuschlag-
stoffe erzielt (Abb. 10).

Abb. 10: Kunstharzboden mit Zuschlagstoffen  

Je nach Zusammensetzung sind diese Belä-
ge verschleißfest, flüssigkeitsdicht, säure-, 
öl- und fettbeständig und können auf fast 
jedem Untergrund aufgebracht werden. Sie 
sind gut zu reinigen und in vielen verschie-
denen Farben erhältlich. Zudem ist eine fu-
genlose Verlegung bis zu einer Fläche von 
400 m2 möglich.

Die rasche Verlegung und frühe Begehbar-
keit ist einer der Vorteile solcher Böden. Die 
geringen Schichtdicken (2 bis 15 Millimeter) 
sind ein weiterer Vorteil gegenüber anderen 
Lösungen. Ähnlich der Hohlkehlfliese kann 
der Kunstharzestrich an den Wänden hoch-
gezogen sowie ausgerundet gestaltet wer-
den (Abb. 11).

Abb. 11: Kunstharzboden, an der Wand rund ausgeführt  
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8.3	 Metallböden
Bei hoher Beanspruchung können Stahl-
blechplatten verlegt werden. Die fliesenför-
migen Platten können auch mit Granulat 
beschichtet sein. An der Oberfläche und an 
der seitlichen Umrandung sind die Platten 
mit ausgestanzten Ankern versehen, die ei-
ne unlösbare Verbindung mit dem Verlege-
mörtel eingehen. Dadurch sind diese Böden 
auch schweren Beanspruchungen gewach-
sen. Auch in trockenen Bereichen sollte 
man profilierten Ausführungen den Vorrang 
geben (Abb. 12).

8.4	 Roste
Auch für Roste gilt: Tragfähigkeit, Rutsch-
hemmung, sachgerechte Verlegung etc. sind 
hier zentrale Aspekte.

Besonders bei der Verlegung von Rosten ist 
darauf zu achten, dass keine Stolperstellen 
entstehen.

Wird eine große Anzahl von Rosten (z. B. auf 
Bühnen) verlegt, empfiehlt es sich, einen 
Verlegeplan vom Hersteller bzw. der verle-
genden Fachfirma ausarbeiten zu lassen. 
Ausschnitte an Gitterrosten und oftmals 
auch an Profilrosten müssen eingefasst wer-
den.

Abb. 12: Industrieboden aus Edelstahl mit „Tränenblech-Profilierung“  
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9.	 Barfußbereich

Bodenflächen, die in Einrichtungen wie 
Schwimmbädern, Sportstätten, Kranken-
häusern, Kurheimen und Sanatorien barfuß 
begangen werden, nennt man nassbelaste-
te Barfußbereiche.

Für solche Barfußbereiche gelten besonde-
re Anforderungen. So müssen Böden in Bar-
fußbereichen auch dann noch ausreichen-
de Rutschhemmung aufweisen, wenn sie 
mit Wasser, Seife und Ähnlichem beauf-
schlagt sind. Das Fliesenmaterial muss den 

in diesen Bereichen auftretenden physika-
lischen und chemischen Beanspruchungen 
standhalten. Die Beläge müssen säure-, lau-
ge- und frostbeständig sein, Temperatur-
wechseln standhalten und zusätzlich stoß-
fest und ritzhart sein. Die Oberflächen sind 
eben, feinrauh oder mäßig profiliert.

Auch Bodenbeläge für Barfußbereiche sind 
je nach Einsatzbereich Bewertungsgruppen 
(hier A, B und C) zugeordnet (Tabelle 4).

Abb. 13: Nassbelasteter Barfußbereich in einem Hallenbad  

Abb. 14: Nassbelasteter Fußboden im Bereich einer Umkleide  
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Tabelle 4: Bewertungsgruppen für nassbelastete Barfußbereiche aus DGUV Information 
207-006

Bewertungsgruppen im Barfußbereich

A B C

•	 Barfußgänge und Sa-
nitärbereiche (weitge-
hend trocken),

•	 Einzel- und Sammel-
umkleideräume,

•	 Beckenboden in Nicht-
schwimmerbereichen, 
wenn im gesamten Be-
reich die Wassertiefe 
mehr als 80 cm be-
trägt,

•	 Sauna- und Ruheberei-
che (weitgehend tro-
cken)

•	 Barfußgänge und Sani-
tärbereiche, soweit sie 
nicht A zugeordnet sind,

•	 Duschräume und Dusch-
bereiche,

•	 Dampfbäder,
•	 Bereich von Desinfekti-

onssprühanlagen,
•	 Beckenumgänge,
•	 Beckenböden in Nicht-

schwimmerbecken, 
wenn in Teilbereichen 
die Wassertiefe weniger 
als 80 cm beträgt,

•	 Beckenböden in Nicht-
schwimmerbereichen 
von Wellenbecken,

•	 Hubböden,
•	 Planschbecken,
•	 Leitern und Treppen au-

ßerhalb des Beckenbe- 
reiches soweit diese 
nicht C zugeordnet sind,

•	 begehbare Oberflächen 
von Sprungplattformen 
und Sprungbrettanla-
gen, soweit sie nicht C 
zugeordnet sind,

•	 Sauna- und Ruheberei-
che, soweit sie nicht A 
zugeordnet sind

•	 Ins Wasser führende 
Leitern und Treppen,

•	 Aufgänge zu Sprung-
anlagen und Wasser-
rutschen,

•	 Oberflächen von 
Sprungplattformen 
und Sprungbrettern 
in der Länge, die für 
den Springer reser-
viert ist. (Die rutsch-
feste Oberfläche der 
Sprungplattformen 
und Sprungbretter 
muss um die Vorder-
kante herumgeführt 
werden, wo die Hän-
de und Zehen der Be-
nutzer greifen),

•	 Durchschreitebe-
cken,

•	 Kneippbecken, Tret-
becken,

•	 geneigte Becken-
randausbildung,

•	 Rampen im Becken-
umgangsbereich mit 
Neigung >6 %

Viele Fliesenhersteller bieten Fliesen für den 
nassbelasteten Barfußbereich nach den ge-
nannten Bewertungsgruppen an.

Die Säurefliesner-Vereinigung e. V. (SFV) ver-
öffentlicht in regelmäßigen Abständen die 
Liste „NB – Rutschhemmende Bodenbeläge 
in nassbelasteten Barfußbereichen“. 

Darüber hinaus erteilen die Hersteller Aus-
künfte über die Zuordnung ihrer Bodenbelä-
ge zu den einzelnen Bewertungsgruppen.

Bei Hotelschwimmbädern haben sich Klin-
ker und andere kleinformatige unglasierte 
Fliesen bewährt.



22

ASI 4.40

10.	 Behelfsmaßnahmen

Hierfür sind verschiedene mechanische, 
thermische und chemische Verfahren der 
Oberflächenbehandlung oder der Oberflä-
chenbeschichtung möglich. Es ist jedoch 
nicht jedes Verfahren für jede Fußbodenart 
geeignet. Die Behelfsmaßnahmen sollten 
unbedingt von Fachfirmen durchführt wer-
den. Es ist ratsam, das jeweilige Verfahren 
an einer kleineren Fläche vorab zu testen. 
Nach der Anwendung des Verfahrens ist die 
Verbesserung der Rutschhemmung durch 
das Prüfverfahren nach DGUV-Information 
208-041 „Bewertung der Rutschgefahr unter 
Betriebsbedingungen“ zu bewerten.

Folgend eine Auswahl von Nachbehand-
lungsverfahren, die auf dem Markt angebo-
ten werden:

•	 mechanische Verfahren wie bspw. 
- Schleifen 
- Strahlen mit Sand bzw. Wasser 

•	 thermische Verfahren wie bspw. 
- Lasern 
- Beflammen

•	 Chemische Verfahren bspw. Säureein-
satz

•	 Oberflächenbeschichtungen mit bspw. 
- Epoxidharz, mit und ohne Einstreuung 
- Polyurethan, mit und ohne Einstreu- 
  ung 

Bestimmte Fußböden in Arbeitsräumen 
und Arbeitsbereichen, die nicht ausrei-
chend rutschhemmend sind, können 
meist nachträglich in ihrer Rutschhem-
mung verbessert werden. 

Kunststoffroste und -matten können unter 
Umständen Verbesserungen bringen, sind 
jedoch auf Dauer nicht zu empfehlen. 

Organisatorische Maßnahmen, wie z. B. das 
Einteilen eines Reinigungsdienstes für un- 
beabsichtigt verschüttete Öle, Fette, Flüs-
sigkeiten usw. und das Streuen von Binde-
mitteln (absorbierende Mittel), sind Notlö-
sungen und können mittel- und langfristig 
bauliche Maßnahmen nicht ersetzen.

Selbstklebende Beläge sind auf Rollen, in 
Streifen und in diversen Zuschnitten mit un-
terschiedlichen Körnungen und Farben er-
hältlich. Bei sachgerechter Vorbereitung des 
Untergrundes und korrekter Verlegung haf-
tet das selbstklebende Material auf fast je-
dem Untergrund. Manche der angebotenen 
Produkte besitzen eine hohe Abriebfestig-
keit und widerstehen mechanischen und 
chemischen Beanspruchungen. Solche Be- 
läge erfordern keine spezielle Pflege und 
können mit den handelsüblichen Reini-
gungsmitteln beaufschlagt werden. An Auf-
tritte an Maschinen, auf Treppen, Rampen, 
Leitern und Gängen können sie relativ ein-
fach nachträglich aufgebracht werden. 

Auch nachbehandelte Fußböden müssen 
sich sachgerecht reinigen lassen. Die Reini-
gungsverfahren bzw. –mittel sind gegebe-
nenfalls anzupassen.
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Abb. 15: Selbstklebender Belag auf Treppenstufe   

11.	 Weitere Maßnahmen

Die Arbeitsplätze sollten so gestaltet und 
angeordnet werden, dass möglichst we-
nig gleitfördernde Stoffe auf den Fußbo-
den gelangen können.  

Arbeitsabläufe, Transportvorgänge, Einfüll-, 
Abfüll- und Umfüllarbeiten sind so durchzu-
führen, dass Rutsch- und Sturzunfälle ver-
mieden werden. Produktreste und Abfälle 
sollten nicht auf den Fußboden gelangen 
können, ansonsten sind diese zeitnah zu 
entfernen und in Entsorgungseinrichtungen 
zu sammeln.

Ungeeignetes Schuhwerk fördert das Risiko 
von Sturzunfällen. Ungeeignet sind bspw. 
Sohlen ohne Profil, Schuhe mit zu hohen 
Absätzen oder Absätzen, die eine zu kleine 
Aufsetzfläche haben.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
soll für den jeweiligen Arbeitsbereich der 
geeignete Schuh ausgewählt werden. Hier-
zu gehört auch, dass die Sohle des Schuhs 
zum jeweiligen Fußboden passt. Durch Tra-
geversuche kann dies ermittelt werden.

Der Fußboden ist regelmäßig auf erkennba-
re Schäden zu prüfen. Verschlissene

Abb. 16: Geeignetes Schuhwerk auf rutschhem-
mendem Fußboden mit Verdrängungsraum 

Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmer und 
defekte Abdeckungen von Wasserläufen, 
Rinnen usw. sind umgehend zu ersetzen.
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